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Wethautal

AMTLICHER TEIL

Stadt Osterfeld

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, 07.12.2023, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Stadt Osterfeld
Ort: 06721 Osterfeld, Markt 24
Raum: Rathaussaal

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister und Be-

kanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil gefassten Beschlüsse

2. Einwohnerfragestunde
3. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
5. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
6. Entscheidung über Einwände zur der Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Stadt Osterfeld vom 
12.10.2023 - öffentlicher Teil

7. Entscheidung über Einwände zur der Niederschrift der 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Osterfeld vom 
26.10.2023 - öffentlicher Teil

8. Entscheidung über Einwände zur der Niederschrift der 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Osterfeld vom 
09.11.2023 - öffentlicher Teil

9. Präsentation der Umgebungslärmkartierung Stufe 4
10. Beschluss zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes
11. Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt 

Osterfeld
12. Beratung über eingereichte Vorschläge zur Förderung von 

Freizeitsport sowie der Kultur- und Sportarbeit
13. 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der 

Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Osterfeld (Hebes-
atzsatzung)

14. Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsichts-
behörde zur Haushaltssatzung für den Haushalt 2023

15. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-
ter Beschlüsse, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen, 
wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen

16. Beschluss über die Annahme einer Spende
17. Anfragen zum Bericht des Bürgermeisters
18. Anfragen und Anregungen
19. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
20. Entscheidung über Einwände zur der Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Stadt Osterfeld vom 
12.10.2023 - nichtöffentlicher Teil

21. Entscheidung über Einwände zur der Niederschrift der 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Osterfeld vom 
09.11.2023 - nichtöffentlicher Teil

22. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen und Inge-
nieurleistungen

23. Kreditaufnahme
24. Verträge gemäß § 6 EEG 2023
25. Grundstücksangelegenheiten
26. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
27. Anfragen und Anregungen
28. Schließung der Sitzung

gez. Hans-Peter Binder

Bürgermeister der Stadt Osterfeld

Stadt Stößen

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 27.11.2023, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Stadt Stößen
Ort: 06667 Stößen, Naumburger Straße 33
Raum: Rathaus Stößen, Saal

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister und Be-
kanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil gefassten Beschlüsse

2. Einwohnerfragestunde
3. Verpflichtung der Gemeinderäte auf gewissenhafte Erfül-

lung ihrer Amtspflichten durch den Bürgermeister
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
5. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
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6. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift der Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Stößen vom 21.09.2023 - öffent-
licher Teil

7. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift der Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Stößen vom 19.10.2023 - öffent-
licher Teil

8. Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt 
Stößen (Hundesteuersatzung)

9. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2014

10. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2015

11. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2016

12. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2017

13. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2018

14. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2019

15. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des 
Bürgermeisters für die Haushaltsführung des Haushalts-
jahres 2020

16. Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsichts-
behörde zur Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 
2023/2024

17. Beschluss über Annahme einer Spende
18. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen, 
wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidun-
gen

19. Anfragen zum Bericht des Bürgermeisters
20. Anfragen und Anregungen
21. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

22. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift der Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Stößen vom 21.09.2023 - nicht-
öffentlicher Teil

23. Entscheidung über Einwände zur Niederschrift der Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Stößen vom 19.10.2023

24. Verträge gemäß § 6 EEG 2023
25. Vereinbarung mit AEZ Planungs GmbH & Co KG
26. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
27. Anfragen und Anregungen
28. Schließung der Sitzung

gez. Horst Schubert

Bürgermeister der Stadt Stößen

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Stößen

Bebauungsplan Nr. 4 Sondergebiet Photovoltaik  
„Am Bahnhof“ Stößen 

Umbenennung des Bebauungsplanes Nr. 3  
Sondergebiet Photovoltaik „Am Bahnhof“

Der Gemeinderat der Stadt Stößen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 19. Oktober 2023 die Umbenennung des Bebauungs-
planes Nr. 3 Sondergebiet Photovoltaik „Am Bahnhof“ Stößen in 
Bebauungsplan Nr. 4 Sondergebiet Photovoltaik „Am Bahnhof“ 
Stößen beschlossen.

Stößen, den 23.11.2023

Horst Schubert

Bürgermeister der Stadt Stößen

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Stößen

Bebauungsplanes Nr. 4 Sondergebiet Photovoltaik  
„Am Bahnhof“ Stößen

Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Stadt Stößen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 19. Oktober 2023 dem Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 4 Sondergebiet Photovolaik „Am Bahnhof“ Stößen 
zugestimmt und die Veröffentlichung bzw. die öffentliche Aus-
legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB beschlossen.
Im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB und der dazu paralell hierzu durchgeführten 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange und Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 BauGB werden 
die Entwurfsunterlagen in der Zeit

vom 01.12.2023 bis einschließlich 05.01.2024
auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wethautal unter
https://www.vgem-wethautal.de/de/vbp-4.html
sowie auf der Internetseite des Sachsen-Anhalt Viewers (Lan-
desportal Sachsen-Anhalt) veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die Unterla-
gen während des Auslegungszeitraumes auch in der Verbands-
gemeinde Wethautal, im Bauamt, Raum EG 3, Corseburger Weg 
11, 06721 Osterfeld, während folgender Dienstzeiten

Montag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

von Jedermann eingesehen werden.

Die zu veröffentlichen Unterlagen umfassen:
- die Planzeichnung Teil A zum Entwurf des Bebauungsplanes 

Nr. 4 Sondergebiet Photovolaik „Am Bahnhof“ Stößen,
- die textlichen Festsetzungen Teil B zum Entwurf des Bebau-

ungsplanes Nr. 4 Sondergebiet Photovolaik „Am Bahnhof“ 
Stößen,

- die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 
Sondergebiet Photovolaik „Am Bahnhof“ Stößen,

- den Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 
Sondergebiet Photovolaik „Am Bahnhof“ Stößen,
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- Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB.

Folgende umweltbezogene Informationen sind in Form von 
Fachplanungen bzw. Stellungnahmen vorhanden und werden im 
Rahmen Offenlage zur Verfügung gestellt und offengelegt:
(1) Umweltbericht,
(2) Stellungnahmen der TÖB nach § 4 Abs. 1 BauGB.
Aus diesen Unterlagen liegen umweltrelevante Informationen zu 
den Themenfeldern:

Schutzgut Pflanzen und Tiere im Hinblick auf
o Umweltschadensgesetz (Stellungnahme Burgenlandkreis 

11.03.2021)
o Hinweis auf Vorkommen geschützter Zauneidechsen (Stel-

lungnahme BUND 17.05.2021)

Schutzgut Wasser im Hinblick auf Versickerung, Flächenversie-
gelung und Starkniederschläge
Stellungnahme NABU vom 17.05.2021
(Stellungnahme BLK vom 16.04.2021)
- Nachweis der Versickerung
Schutzgut Boden im Hinblick auf Versiegelung (Stellungnahme 
NABU vom 17.05.2021)
Während des Veröffentlichungszeitraumes können Stellungnah-
men und Hinweise zu den veröffentlichten Unterlagen elektro-
nisch (per Mail) übermittelt werden an:
bauamt@vgem-wethautal.de.
oder unter oben genannter Anschrift abgegeben oder per Post 
gesendet werden.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatper-
sonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung 
ihrer angegebenen Daten, wie Name, Adressdaten und E-Mail-
Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO wer-
den die Daten im Rahmen der Bauleitplanung für die gesetzlich 
bestimmten Dokumentationspflichten und für die Informations-
pflicht ihnen gegenüber genutzt.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen im Rahmen der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können bei der Be-
schlussfassung gemäß § 4 a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt 
bleiben.

Stößen, den 23.11.2023

Horst Schubert

Bürgermeister der Stadt Stößen

Gemeinde Meineweh

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 27.11.2023, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Meineweh
Ort: 06721 Meineweh OT Oberkaka, Hauptstr. 4
Raum: Dorfgemeinschaftshaus

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister und Be-
kanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil gefassten Beschlüsse

2. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-
verboten nach § 33 KVG LSA

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-
keit der Einladung

4. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

5. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Meineweh vom 
10.10.2023 - öffentlicher Teil

6. Wahl des Bürgermeisters (m/w/d) der Gemeinde Meineweh
7. Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Ge-

meinde Meineweh (Hundesteuersatzung)
8. Präsentation der Umgebungslärmkartierung Stufe 4
9. Beschluss zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes
10. Anpassung der Erfrischungsgelder für die Europa- und 

Kommunalwahlen 2024
11. Aufgabenübertragung Gemeindewahlleitung
12. Beitrittsbeschluss zur Verfügung der Kommunalaufsichts-

behörde zur Haushaltssatzung für den Haushalt 2023
13. Beschluss über die Annahme einer Spende
14. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen, 
wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidun-
gen

15. Anfragen zum Bericht des Bürgermeisters
16. Anfragen und Anregungen
17. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

18. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Meineweh vom 
10.10.2023 - nichtöffentlicher Teil

19. Vergabebeschluss: Erneuerung von Fenstern und dem Ein-
gangstor der Trauerhalle auf dem Friedhof in Thierbach

20. Verträge gemäß § 6 EEG 2023
21. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
22. Anfragen und Anregungen
23. Schließung der Sitzung

gez. Albrecht Seidewitz

Erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Meineweh

Gemeinde Molauer Land

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 29.11.2023, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit  
öffentlichen und nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten statt.

Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land
Ort: 06618 Molauer Land OT Molau, Molau 52
Raum: Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister und Be-
kanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 
Teil gefassten Beschlüsse

2. Einwohnerfragestunde
3. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Einladung
5. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
6. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-

zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
18.09.2023 - öffentlicher Teil

7. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
16.10.2023 - öffentlicher Teil

8. Entscheidung über die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl in 
der Gemeinde Molauer Land am 17.09.2023
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9. Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Ge-
meinde Molauer Land (Hundesteuersatzung)

10. Bekanntgabe von Eilentscheidungen des Bürgermeisters
11. Beschluss über die Annahme einer Spende
12. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen, 
wichtige Gemeindeangelegenheiten

13. Anfragen zum Bericht des Bürgermeisters
14. Anfragen und Anregungen
15. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil

16. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
18.09.2023- nichtöffentlicher Teil

17. Entscheidung über Einwände zu der Niederschrift der Sit-
zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
16.10.2023 - nichtöffentlicher Teil

18. Grundstücksangelegenheiten - Verkauf Grundstück Seide-
witz

19. Verkauf Kommunalfahrzeug
20. Verträge gemäß § 6 EEG 2023
21. Bericht des Bürgermeisters über nichtöffentliche Angele-

genheiten
22. Anfragen und Anregungen
23. Schließung der Sitzung

gez. Rolf Werner

Bürgermeister der Gemeinde Molauer Land

Gemeinde Wethau

Öffentliche Bekanntmachung  
der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 4  

3. BA Wohngebiet „Der Kirchberg“  
2. Änderung als Bebauungsplan  

der Innenentwicklung
Der Gemeinderat Wethau hat in seiner Sitzung am 11.10.2023 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 - 3. BA Wohngebiet 
„Der Kirchberg“, bestehend aus Planzeichnung und den text-
lichen Festsetzungen, als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan Nr. 4 - 3. BA Wohngebiet „Der Kirchberg“ 
der Gemeinde Wethau, tritt in der Fassung seiner 2. Änderung 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
die Grundstücke in der Gemarkung Wethau, Flur 1, Flurstücke 
116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 127/1 und 399.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 - 3. BA Wohngebiet 
„Der Kirchberg“ der Gemeinde Wethau, bestehend aus Plan-
zeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie die zugehö-
rige Begründung, kann ab sofort im Raum EG 3 der Verbands-
gemeinde Wethautal, Corseburger Weg 11, in 06721 Osterfeld 
während folgender Zeiten durch jedermann auf Dauer eingese-
hen werden.
montags: von 09.00 - 12.00 Uhr
dienstags: von 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 -18.00 Uhr
mittwochs: von 09.00 - 12.00 Uhr
donnerstags: von 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 -16.00 Uhr
freitags: von 09.00 - 12.00 Uhr

Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Die vorgenannten Unterlagen werden ab dem Tag dieser Be-
kanntmachung auch gemäß § 10 a Abs. 2 BauGB in das Internet 
eingestellt und können unter der Internetadresse www.vgem-
wethautal.de eingesehen werden.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie beachtli-
che Mängel der Abwägung sind für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Wethau geltend gemacht worden sind. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Wethau, den 23.11.2023

Benjamin Ritter

Bürgermeister der Gemeinde Wethau
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Sonstige Behörden und Stellen

Amt für Landwirtschaft,   Halle, 26.10.2023
Flurneuordnung und Forsten Süd

Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels

Außenstelle Halle
Sitz: Mühlweg 19, 06114 Halle/S.

Landkreis: Burgenlandkreis
Flurbereinigungsverfahren: Bad Kösen (OU)
Verf.-Nr.: 611-47 BLK 005

Öffentliche Bekanntmachung
Für das durch die obere Flurbereinigungsbehörde (Landesver-
waltungsamt Halle) mit Beschluss vom 01.11.2010 angeordnete 
Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen (OU), AZ. 611 B1.12 er-
geht folgende

Änderungsanordnung Nr. 2:

Vom Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen (OU) werden gemäß 
§ 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 JahressteuerG 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) die 
in Anlage 1 aufgeführten Flurstücke ausgeschlossen bzw. dem 
Verfahren hinzugezogen.
Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr die in Anlage 2 aufge-
führten Flurstücke und eine Fläche von 1.701,7272 ha.
Die Fläche des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der 
zu dieser Änderungsanordnung gehörigen Gebietskarte als An-
lage 3 orange farbig umrandet.

Begründung:
Die obere Flurbereinigungsbehörde (Landesverwaltungsamt 
Halle) hat mit Beschluss vom 01.11.2010 das Flurbereinigungs-
verfahren Bad Kösen (OU), Verf.-Nr.: 611-47 BLK 005 nach § 87 
FlurbG angeordnet.
Die in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke sind dem in der An-
ordnung des Flurbereinigungsverfahrens vom 01.11.2010 und 
im § 87 (1) FlurbG genannten Zweck bei Hinzuziehung dienlich 
bzw. bei Ausschluss nicht dienlich. 
Es handelt sich hauptsächlich um nicht landwirtschaftlich ge-
nutzte Flurstücke. Die Änderung dieser Flurstücke dient der 
sinnvollen Abgrenzung des Verfahrensgebietes gemäß § 7 des 
Flurbereinigungsgesetzes.
Durch die mit diesem Beschluss angeordnete Änderung des 
Verfahrensgebietes verringert sich die Fläche des Verfahrens-
gebietes (§ 7 FlurbG) im Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen 
(OU) um 9,7924 ha. 
Es handelt sich dabei um eine geringfügige Änderung des 
Flurbereinigungsgebietes nach § 8 Abs.1 FlurbG, da das Ver-
fahrensgebiet durch die Änderung von Flurstücken um 0,6 % 
verkleinert wird. Eine Mehrbelastung der Eigentümer ist dadurch 
nicht gegeben.
Die Flurbereinigungsbehörde hat das ihr nach § 8 Abs. 1 FlurbG 
zustehende Ermessen bei der Änderung des Flurbereinigungs-
gebietes pflichtgemäß entsprechend den Vorgaben des § 1 
Abs.1 VwVfG LSA i.V.m. § 40 VwVfG ausgeübt. Bei der Ände-
rung der Flurstücke wurde der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit beachtet.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Änderungsansordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Wi-
derspruch Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Süd, Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels eingelegt werden.

Im Auftrag

Gez. Hartig (DS)

Hinweise:
Die vorläufige Anordnung einschließlich der Anlage 1 (Liste ver-
änderter Flurstücke), Anlage 2 (Liste Verfahrensflurstücke) und 
Anlage 3 (Gebietskarte) liegt nach der Bekanntmachung ab dem 
04.12.2023 für 4 Wochen im Bürgerbüro Naumburg, Markt 1 
(Eingang Herrenstraße), 06618 Naumburg, im Bürgerbüro Frey-
burg, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut), im Bürgerbüro Bad Sul-
za, Markt 1, 99518 Bad Sulza, und im Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd - Außenstelle Halle, Mühlweg 
19, 06114 Halle während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Zudem können die Daten 
auf der Internetseite des ALFF Süd eingesehen werden: https://
alff.sachsen-anhalt.de/alff-sued/flurneuordnung/flurbereini-
gung-burgenlandkreis/fbv-bad-koesen-ou/.
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) werden im vorliegenden Verfahren per-
sonenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen 
Hinweise können im Internet unter: http://lsaurl.de/alffsuedds-
gvo eingesehen werden oder sind beim ALFF Süd, Müllnerstra-
ße 59, 06667 Weißenfels, erhältlich.

Heimatspiegel Verbandsgemeinde Wethautal

Amtsblatt der Städte Osterfeld und Stößen sowie der Gemeinden Meineweh, Mer-
tendorf, Molauer Land, Schönburg, Wethau und der Verbandsgemeinde Wethautal
Der Heimatspiegel erscheint vierzehntäglich, jeweils in den ungeraden Wochen.

Herausgeber:
Verbandsgemeinde Wethautal, Corseburger Weg 11, 06721 Osterfeld, 
Telefon 03 44 22/4 14 -0, vertreten durch die Bürgermeisterin, Frau Beckmann

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Die Bürgermeisterin, Frau Beckmann

Verlag und Druck:
LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
Telefon: (0 35 35) 4 89 -0 

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreis liste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.I
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         Dachdeckermeisterbetrieb

Mitglied der Dachdecker-Innung Sachsen-Anhalt-Süd

Fachbetrieb für:
• Dächer und Fassaden • Gerüstbau • Dachklempnerei

• Schornsteinkopfreparaturen • Kranarbeiten
06667 Stößen • Priestädt Nr. 14 • Tel.: (03 44 45) 2 02 22 • 01 72 -6 05 57 24 • 01 72 -3 40 05 53 • info@dach-helm.de

Dach-Helm GmbH

in Naumburg
Jenaer Str. 19
am Edeka-Hinze

03445 - 2584422
www.saaletal-optik.de

Di. 10-13 & 14-17 Uhr Brillen & Kontaktlinsen
Do. 10-13 & 14-17 Uhr Vergrößernde Sehhilfen

Jeden Montag Hausbesuche nach Vereinbarung

2.

3.

1.

2.

33.

111..

Onlineauftritt im 
PDF-Format dazu

plus

 79,-

auf jobs-regional.de
 gefunden werden

Einfach 
Stellenangebot 

im Wunschgebiet 
schalten

online
vier Wochen

buchen 
Printanzeige

An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg | jobs-regional@wittich-herzberg.de

Erscheinungsdauer print:    
Einmalig
Erscheinungsdauer online:  
Vier Wochen 

Erscheinungstermin:  
Frei wählbar
i.d.R. monatliche Erscheinung
Anzeigenschluss:
Es gelten unsere 
regulären 

Anzeigenschlüsse

Mobile Jobsuche
einfach & schnell

11:55
jobs-regional.de
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Telefon 036421-24930Eisenberger Str. 1 · 07774 Dornburg-Camburg 

Adventsausstellung  

01. + 02.12., 9 - 18 UhrPflanzenhof Zöthen
Grabgestecke u. Abdeckgrün • Alleebäume

Obstbäume und Sträucher • Rosen

Pflanzenhof  Zöthen • Zöthen Nr. 17 • 07774 Dornburg-Camburg • Tel. 0173 3562169
www.pflanzenhof-zoethen.de • Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9 - 16 Uhr, Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. 9 - 12 Uhr

• preiswert

• fachgerecht
Spedition Kämpf, Naumburg, Z 0 34 45 - 26 68 82

UMZÜGE

Bald ist Weihnachten. 
Denken Sie an

Ihre Festtagsgrüße!

Ihre Medienberaterin vor Ort berät Sie gerne.

Teresa Bunzel
0171 2908634 | teresa.bunzel@wittich.de

Über3.000 neue 
Brautkleider

03591 318 99 09 oder
0151 422 66 500

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus unserem 

umfangreichen Angebot hochwertiger neuer 

Brautkleider. Bekannte deutsche und internationale 

Markenhersteller. Große Auswahl an passendem 
Zubehör, Festmode und Anzügen.  
Wir kaufen große Mengen auf und geben die 

niedrigen Einkaufspreise an unsere Kunden weiter.

Brautmode-Discount.de Capitain Outlet GmbH, 

Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 Bautzen

Anzüge  

ab 99 €
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Tel. 034466 / 71143 · Funk 0171 3313937 · www.hkm-management.de

• BAGGERARBEITEN 

• KERNBOHRUNGEN

• HAUSMEISTERSERVICE

• BAUMFÄLLARBEITEN

1991 - 2021 30 Jahre

Unsere Leistung umfasst:

Die Hausgemeinschaft mit Wohnküche ist der zentrale Mittelpunkt für 

jeweils 10 Bewohner.

 

Für Rückfragen steht Ihnen Doreen Röhr, Einrichtungsleitung,

zur Verfügung.

Diese Leistungen können wir bei Ihnen zu Hause erbringen:

Für Rückfragen steht Ihnen Chris Stanscheit, Einrichtungsleitung, 

zur Verfügung.

Sozialstation Osterfeld

Wir kaufen Wohnmobile

+ Wohnwagen.

www.wm-aw.de (Fa.)

Tel. (0 39 44) 3 61 60

Elektro-Vordank

Marco Vordank

Stolzenhain 26

06722 Droyßig

Installation von

Elektro- und  

Photovoltaik- 

anlagen

Mobil: 0172/3093923

E-Mail: m.vordank@gmx.de

Fotolia_76135125

Druckkosten vergleichen

und bares Geld sparen!

Wahnsinn!
Diese Preise

sind der 

Ihre Onlinedruckerei von 

LINUS WITTICH Medien 

günstig

drucken
online

Jetzt 

Dietendorf 15 · 06722 Wetterzeube/OT Dietendorf

Malerfachbetrieb
Maler und Lackiermeister

0172 / 58 48 282

E-Mail: F-leih-saeck@web.de


